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Ganztagsangebot an der Elisabeth-Strupp-Schule Gelnhausen für das 
Schuljahr 2024/2025 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 
die Elisabeth-Strupp-Schule Gelnhausen bietet im Rahmen des Ganztagsangebot 
(GTA) ein umfangreiches AG-Angebot und eine Hausaufgabenbetreuung für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, 6 und 7 an. Die 
Hausaufgabenbetreuung beginnt ab der 3. Schulwoche (09.09.2024). Die AGs 
starten ebenfalls in der 3. Schulwoche. 
 
Kinder, die am GTA teilnehmen treffen sich montags, dienstags, mittwochs und 
donnerstags nach der 6. Stunde zum gemeinsamen Mittagessen in der Mensa 
(12.55 Uhr). Wir empfehlen Ihren Kindern das tägliche Essensangebot der 
schuleigenen Mensa wahrzunehmen.  
Nach dem Essen besteht, bis zum Beginn der AG bzw. Hausaufgabenbetreuung, Zeit 
zu spielen, zu lesen oder zu entspannen. 
 
Zwei BetreuerInnen beaufsichtigen die Kinder während der Mittagspause.  
 
Von 13.40 bis 15.10 Uhr findet im Anschluss an die bewegte Mittagspause die 
Hausaufgabenbetreuung bzw. die AG statt. 
 
Bitte füllen Sie den beiliegenden Antrag für die Teilnahme/Nichtteilnahme am GTA aus 
und bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, die Kenntnisnahme der Informationen zum 
GTA an der Kreisrealschule.  
 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Smolka und Frau Schilling zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Michael Neeb 
 
Rektor 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informationen zur Hausaufgabenbetreuung 
 

     
 
Mit der Anmeldung für die Hausaufgabenbetreuung gehen Sie und Ihr Kind folgende 
Verpflichtungen ein: 
 

• Ihr Kind nimmt regelmäßig an der Hausaufgabenbetreuung teil. 
 

• ACHTUNG: Die Fehlzeiten erscheinen im Zeugnis und können über das 
Schulportal eingesehen werden. 
 

• Ein begründetes Fehlen wird von Ihnen als Eltern entschuldigt, um die Schule 
aus der Aufsichtspflicht zu entlassen. Die Entschuldigung muss rechtzeitig am 
Fehltag schriftlich (E-Mail: ganztagsschule@elisabeth-strupp.schule) erfolgen.  
 

• Bei dreimaligem unentschuldigten Fehlen Ihres Kindes wird der Platz 
anderweitig vergeben. 
 

 

• Ihr Kind soll befähigt werden, zukünftig seine Hausaufgaben selbstständig zu   
erledigen. 

 

• Deshalb sollte zusätzlich zu den schulischen Maßnahmen eine regelmäßige 
Unterstützung und Kontrolle im Elternhaus erfolgen, um dieses Ziel gemeinsam 
erreichen zu können. 

 

• Eine vollständige inhaltliche Korrektur der Hausaufgaben kann von den 
Lehrkräften und Betreuer*innen zeitlich leider nicht geleistet werden. 

 

• Wir weisen darauf hin, dass die Hausaufgabenhilfe nicht als Nachhilfe 
anzusehen ist! 
 

• Die Anmeldung zur Hausaufgabenbetreuung ist im laufenden Schuljahr 

jederzeit möglich. 

 

• Die Hausaufgaben werden von jedem Kind in den Schuljahresplaner 
eingetragen. Diese Schuljahresplaner werden zu Beginn den LehrerInnen bzw. 
BetreuerInnen vorgelegt, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
das Erledigen der Hausaufgaben zu besprechen. Die Schülerinnen und Schüler 
bringen ihre Arbeitsmaterialien selbstständig mit.  
 

• Die SchülerInnen achten auf ein ruhiges Arbeitsklima. SchülerInnen, die ihre 
Klassenkameraden massiv stören und somit vom konzentrierten Arbeiten 
abhalten, werden zunächst verwarnt. Sollte Ihr Kind häufiger durch störendes 
Verhalten auffallen, führt dieses zum Ausschluss von der Fördermaßnahme, 
um den anderen teilnehmenden SchülerInnen ein konzentriertes Arbeiten 
ermöglichen zu können. 
 

• Auch während der Hausaufgabenbetreuung gilt die Schulordnung. 



 
 
 
 

 Wichtige Informationen zur AG-Anmeldung 
2024/2025 

 

 

  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
auch in diesem Schuljahr wird es an unserer Schule wieder ein 
abwechslungsreiches AG-Programm geben. 

Für die Teilnahme an den Kursen werden folgende verbindliche Regelungen 
getroffen: 

 

• Pro Wochentag darf nur eine AG gewählt werden. 

 

• Bis zum 04.10.24 kann sich jeder Schüler/ jede Schülerin einen Eindruck von 
der Arbeitsweise des Kurses machen. Nach diesen „Schnupperwochen“ 
können die Erziehungsberechtigten die Schüler und Schülerinnen wieder 
schriftlich von der Teilnahme abmelden. 

 

• Erfolgt bis zum 04.10.24 keine schriftliche Abmeldung, ist die Teilnahme 
an der AG verbindlich, d.h. Krankheiten und Fehlzeiten müssen beim 
Klassenlehrer entschuldigt werden.  

 

• Nach erfolgreicher Teilnahme erhält der Schüler / die Schülerin einen 
Teilnahmevermerk im Zeugnis. 

 

• Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die eine AG 
besuchen, sind verpflichtet an der betreuten Mittagspause 
teilzunehmen. 

 

 

ACHTUNG: Nach dem 04.10.24 ist keine Abmeldung mehr 
möglich. Die Teilnahme an den AGs ist dann für das 
gesamte Schuljahr verbindlich. Die Fehlzeiten (entschuldigt 
und unentschuldigt) erscheinen im Zeugnis. Die Fehlzeiten können 
über das Schulportal eingesehen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Michael Neeb 
Rektor 
 



 

 
Im Schuljahr 2024/2025 entfällt an folgenden Tagen sowohl die  
 
Hausaufgabenbetreuung als auch das AG-Angebot: 
 
 

 

Donnerstag, 
Freitag 

 

03.10.2024 / 
04.10.2024 

 

 

Tag der Deutschen Einheit / beweglicher 
Ferientag 

 

Mo, Di, Mi, Do, Fr 
 

14.10.2024– 
25.10.2024 

 

 

Herbstferien 

 

Montag, Mittwoch  

 

27.01.2025 / 
29.01.2025 

 

 

Sport- und Spielefest 

 

Montag 
 

03.03.2025 
 

Rosenmontag 
 

 

Mo, Di, Mi, Do, Fr 
 
 

07.04.2025 
21.04.2025 

 

 

Osterferien 

 

Donnerstag 
 

29.05.2025 
 

Christi Himmelfahrt (Feiertag / schulfrei) 
 

 

Freitag 
 

30.05.2025 
 

Beweglicher Ferientag            (schulfrei) 
 

 

Montag 
 

09.06.2025 
 

Pfingstmontag         (Feiertag / schulfrei) 
 

 

Donnerstag 
 

19.06.2025 
 

Fronleichnam          (Feiertag / schulfrei) 
 

 

Freitag 
 

20.06.2025 
 

Beweglicher Ferientag            (schulfrei) 
 

 

Mo, Di, Mi, Do, Fr  
 

30.06.2025 -
04.07.2025 

 

 

Letzte Schulwoche vor den Sommerferien 
 

 

Mo, Di, Mi, Do, Fr 
 

07.07.2025– 
 15.08.2025 
 

 

Sommerferien  

 

 
 
 
 
 


